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BEBAUUNGSPLAN

DREISEN
ORTSGEMEINDE

"Donnersbergstraße"

Mit örtlichen Bauvorschriften

Ausfertigungsvermerke

Verfahrensvermerke

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728).

Baunutzungsverordnung
(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

Planzeichenverordnung
(PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017
(BGBl. | S. 1057) geändert worden ist.

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz
(LBO) vom 24. November 1998 (GVBI. 1998 I S. 365), mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18.06.2019 (GVBI. I S. 112).

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
(GemO) vom 31.01.1994 (GVBI. I S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.2020
(GVBI. S. 297).

Landesnaturschutzgesetz
(LNatschG) vom 06.10.2015 (GVBI. 2015 I S. 283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom
26.06.2020 (GVBI. I S. 287).

Denkmalschutzgesetz Land Rheinland-Pfalz
(DSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 1978 (GVBI. S. 159), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 03. Dezember 2014 (GVBI. S. 245).

Landesnachbarrechtsgesetz Land Rheinland-Pfalz
(LNRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juni 1970 (GVBI. S. 198), mehrfach geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBI. S. 209).

Ausfertigung Der Inhalt dieses Bebauungsplanes stimmt mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Gemeinderates überein und ist unter Einhaltung der für die Rechtswirksamkeit maßgebenden
Verfahrensvorschriften zur Aufstellung von Bebauungsplänen zustande gekommen.

Dreisen, den 29.05.2020 (DS) gez. Molter
                  

____________________
Ortsbürgermeister

Inkrafttreten (§10 Abs. 3 BauGB)

Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht am 22.12.2022.

Dreisen, den 04.01.2023 (DS) gez. Molter

_____________________

Ortsbürgermeister

Mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der Bebauungsplan  
"Donnersbergstraße" in Kraft.

Dreisen, den 04.01.2023 (DS) gez. Molter

_____________________
Ortsbürgermeister

Teil B - Textliche Festsetzungen

B 2.2 Ermittlung der Geschossfläche (§ 20 Abs. 3 BauNVO)

Gemäß § 20 Abs. 3 ist die Geschossfläche nach den Außenmaßen der Gebäude in allen 
Vollgeschossen zu ermitteln. Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen 
einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind
ganz mitzurechnen.

B 3 Garagen und Nebengebäude
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 14 BauNVO)

B 3.1 Garagen

Garagen sind mindestens 5 m hinter die Grenze zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche zu-
rückzustellen.

B 3.2 Nebenanlagen

Für Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO wird eine maximale Größe von insgesamt 25 m³ pro 
Baugrundstück zugelassen.

B 4 Bauliche und technische Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung
von Hochwasserschäden, einschließlich Schäden durch Starkregen
( § 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB)

B 4.1 Die Unterkante von Öffnungen in der Außenhülle von Gebäuden (wie bspw. Terrasseneingänge, 
Fenster, Lüftungsöffnungen, etc.) muss mindestens 15 cm über der unmittelbar angrenzenden 
Geländeoberfläche liegen.

B 4.2 Die Oberkante des Bodens von Garagen und Nebengebäude muss mindestens 15 cm und
darf höchstens 50 cm über dem Bezugspunkt gemäß B 2.1.1 liegen.

B 4.3 Im Bereich von Entwässerungsanlagen (bspw. Abflussrinnen, Regenrückhaltebecken) und
in deren näheren Umfeld sind keine Nebenanlagen nach § 14 BauNVO (bspw. Verteilerkästen) 
zulässig.

B 5 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

B 5.1 Bodenschutz

Zum Schutz des Oberbodens und zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit ist der Oberboden vor Beginn 
der jeweiligen Baumaßnahme abzuschieben und fachgerecht bis zur Wiederverwendung zu lagern. Er 
darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert werden.

B 5.2 Ausgleichsmaßnahmen

B 5.2.1 Maßnahme M1:
- Zwischen der Nordgrenze der Privatgrundstücke und der angrenzenden Ackerfläche ist ein 7 m breiter

Streifen mit Gehölzen gärtnerisch anzulegen. Es sind mind. 15 zweireihige Strauchgruppen, bestehend
aus jeweils 15-20 Sträuchern und 2 Laubbaum- hochstämmen 2. Ordnung, zu pflanzen. Der Abstand
zwischen den Gehölzen und der Ackerfläche muss mindestens 3 m betragen.

- Der Streifen ist mit einer artenreichen Saatgutmischung aus Regiosaatgut der Herkunftsregion 9
einzusäen und als Hochstaudensaum nach der Entwicklungspflege mind. alle 2 Jahre zu mähen.

- Innerhalb dieses Hochstaudensaums ist die offene Entwässerungsmulde zum Abfangen des
Außegebietswassers vorzusehen.

- Die Pflanzqualität gem. B 5.3 und die Artenliste gem. B 5.4 sind zu beachten.
- Pflanzqualität: Hochstämme und Sträucher.

B 5.2.2 Maßnahme M2:
- Die Regenrückhalte- und Versickerungsbecken sind nach der Herstellung nicht mit Oberboden

abzudecken. Sie sind als nährstoffarme Rohbodenstandorte ohne Ansaat zu entwickeln.
- Im Randbereich der Becken sind mind. 8 Baumweiden, mind. 5 resistente Ulmen und mind. 40

Strauchweiden zu pflanzen.
- Die umgebende Grünfläche ist mit einer artenreichen Saatgutmischung aus Regiosaatgut der

Herkunftsregion 9 einzusäen und nach der Entwicklungspflege mindestens 1 mal pro Jahr zu mähen.
Das Mähgut ist abzuräumen.

- Die Pflanzqualität gem. B 5.3 und die Artenliste gem. B 5.4 sind zu beachten.
- Pflanzqualität: Heister und Sträucher

B 5.2.3 Maßnahme M3:
- Im Randbereich der östlichen Wendeanlage sind mind. 2 Laubbaumhochstämme 1. Ordnung zu

pflanzen.
- Entlang der südöstlichen Grenze des Plangebiet südöstlich des geplanten Regerückhaltebeckens sind

im Bereich der Bauverbotszone nach Landesstraßengesetz mind. 4 zweireihige Strauchgruppen,
bestehend aus jeweils 15-20 Sträuchern und 2 Laubbaumhochstämmen 2. Ordnung, zu pflanzen.

- Die Pflanzqualität gem. B 5.3 und die Artenliste gem. B 5.4 sind zu beachten.
- Pflanzqualität: Hochstämme und Sträucher.

B 5.2.4 Maßnahme M4:
- Vor der bestehenden Sandsteinmauer des alten Friedhofs sind 3 Lesesteinhaufen anzulegen. Die

Mindesthöhe beträgt 1,3 m, die Mindestbreite 3 m.
- Die Steinhaufen dürfen nicht gegen die Friedhofsmauer geschüttet werden, sondern müssen frei liegen.
- Zu verwenden sind Kalksteine/Lesesteine mit Kantenlängen von 90 bis 250 mm oder alternativ

Wasserbausteine CP 90/250. Menge pro Haufen ca. 6 t.

B 5.2.5 Maßnahme M5:
- Um das geplante Regenrückhaltebecken und westlich des Friedhofs ist ein 25 m breiter Wiesenstreifen

anzulegen.
- Die Grünfläche ist mit einer artenreichen Saatgutmischung aus Regiosaatgut der Herkunftsregion 9

einzusäen und nach der Entwicklungspflege mindestens 1 mal pro Jahr zu mähen. Das Mähgut ist
abzuräumen.

B 5.2.6 Maßnahme M6:
- Zwischen der Leitung (RRB-Hirschgraben) und dem Friedhof sind mindestens 3

Laubbaumhochstämmen 1. Ordnung und 13 Laubbaumhochstämmen 2. Ordnung zu pflanzen. Zur
Leitung ist ein Abstand von mind. 2,5 m und zur westlich angrenzenden Ackerfläche ein Abstand von
mind. 8 m einzuhalten.

- Die Pflanzqualität gem. B 5.3 und die Artenliste gem. B 5.4 sind zu beachten.
- Pflanzqualität: Hochstämme.

B 5.3 Pflanzqualitäten

Hochstämme: 3 x verpflanzt, mit Ballen, StU 10/12 cm
Heister: 2 x verpflanzt, ohne Ballen, Höhe 125-150 cm
Sträucher: 2 x verpflanzt, ohne Ballen, Höhe 60-100 cm

WA

II

7,0 m
11,0 m

2

Gebietsbezeichnung

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe als Höchstmaß

Gebäudehöhe als Höchstmaß

Anzahl der Wohnungen
je Wohngebäude als Höchstmaß

Bauweise o

Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß 0,6

Haustyp

0,5 m

Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß 0,3

Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss
als Mindestmaß 0,15 m
Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss
als Höchstmaß

ED

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Überbaubare Grundstücksfläche

Hinweise (unverbindlich)

Bauverbotszone gem. Landesstraßengesetz

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Geplantes Regenrückhaltebecken

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Maßnahmenfläche (Maßnahmen M1-5 gem. Festsetzung B 5.2)

Potenzielle Fläche Verkehrsgrün (abhängig von der Ausbildung der Wendeanlage)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: öffentlicher Gehweg

Straßenbegleitgrün (öffentlich)

Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Erhalt der Gehölze im Bereich der Feldwegeböschung

242 m

Höhenlinien

B 5.4 Artenliste

B 5.4.1 Bäume 1. Ordnung (Wuchshöhe > 15 m):
Salix alba     Silber-Weide
Salis fragilis     Bruchweide
Ulmus resista      Ulme
Quercus robur      Stiel-Eiche

B 5.4.2 Bäume 2. Ordnung (Wuchshöhe < 15 m):
Acer campestre    Feld-Ahorn
Carpinus betulus    Hainbuche
Juglans regia      Walnuss
Prunus avium      Vogelkirsche
Prunus padus      Trauben-Kirsche
Sorbus aria    Mehlbeere
Sorbus aucuparia     Eberesche

B 5.4.3 Heimische Sträucher:
Cornus mas     Kornelkirsche
Rosa spec.      Wildrosen
Cornus sanguinea     Roter Hartriegel
Corylus avellana     Haselnuss
Crataegus monogyna Eingriffl. Weißdorn
Salix caprea     Salweide
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Sambucus nigra    Schw. Holunder
Viburnum lantana    Wolliger Schneeball
Ligustrum vulgare     Liguster
Viburnum opulus     Wasserschneeball
Lonicera xylosteum     Heckenkirsche
Salix cinerea      Grauweide
Salix purpurea      Purpurweide
Salix repens      Kriechweide

B 6 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Luftwärmepumpen sind entweder in ein Haupt- oder Nebengebäude (bspw. Garage) zu integrieren 
oder vollständig einzuhausen (sog. Kapselung). Die Innenwände der Einhausung sind 
schallabsorbierend und sämtliche Durchführung (Leitungen, Luftdurchlässe) – auch bei 
Luftwärmepumpen im Gebäude schalldicht auszuführen (bspw. mit Vorsatzschalen).

B 7 Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (9 Abs 1 Nr. 25 a 
und b BauGB)

Je Baugrundstück sind mindestens zwei Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

B 8 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Auf den Baugrundstücken wird innerhalb eines 3 m breiten Streifens ab der Grenze zur öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche eine Fläche für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stütz- mauern festgesetzt, 
soweit diese zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind.

C 2.1.2 Im Vorgartenbereich – Flächen zwischen der öffentlichen Straßenverkehrsfläche und der
straßenseitigen Baugrenze – dürfen Einfriedungen eine Höhe von max. 1,0 m nicht 
überschreiten. Gleiches gilt für eine Kombination aus Einfriedung und Stützmauer.

C2.2 Böschungen und Stützmauern

Mehrere Böschungen und Stützmauern müssen untereinander mind. einen Abstand von 3 m 
einhalten.

C 2.3 Gestaltung von Einfriedungen

Einfriedungen aus Aluminiumblech, Kunststoffglas, sonstigen Kunststoffen sowie reihigen An-
pflanzungen von Koniferen (z.B. Lebensbaum, Fichte, Tanne) sowie die Verwendung von nicht 
heimische Gehölzen (z.B. alle Arten von Kirschlorbeeren) sind nicht zulässig.

Maschendrahtzäune sind mit Sträuchern zu begrünen.

Die Pflanzqualität gem. B 5.3 und die Artenliste gem. B 5.4 sind zu beachten.

C 3 Vorgärten und Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Baugrundstücke (§ 88 
Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

C 3.1 Vorgärten

C 3.1.1 Der Vorgartenbereich – Flächen zwischen der öffentlichen Straßenverkehrsfläche und der
straßenseitigen Baugrenze – ist zu mind. 50 % zu begrünen und darf nicht als Arbeits- oder 
Lagerfläche genutzt werden.

C 3.1.2 Der Vorgartenbereich ist auf das Niveau der angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche 
aufzufüllen oder abzugraben.

C 3.1.3 Stellplätze, Garagen und Nebengebäude sind im Vorgartenbereich nicht zulässig.

Abweichend davon sind Stellplätze in direkter Zuordnung zu einer Garage zulässig.

C 3.2 Unbebaute Fläche der bebauten Baugrundstücke

Die unbebauten und unbefestigten Flächen der bebauten Grundstücke sind unversiegelt zu lassen
und zu begrünen.

Die befestigten Flächen sowie deren Unterbau (z.B. Stellplatzflächen, Zufahrten zu Stellplätzen 
und Garagen sowie Wege auf den Baugrundstücken) sind wasserdurchlässig herzustellen. Hierfür
eignen sich z.B. wassergebundene Decken, im Sand verlegte und mit Fugen 
versehene Pflasterflächen, Rasengittersteine oder Verbundpflaster mit trichterförmigen und mit 
Kies gefüllten Wassereinläufen.
Auch die nicht befestigten Flächen (bspw. Flächen mit Ziersteinen) sowie deren Unterbau sind
wasserdurchlässig herzustellen.

C 4 Stellplatzverpflichtung (§ 88 Abs. 3 i.V.m. § 47 Abs. 1 LBauO)
Die Stellplatzverpflichtung gem. § 47 Abs.1 LBauO wird erhöht. Es sind „notwendige Stellplätze“ in
folgender Zahl nachweisen: 2 Stellplätze je Wohnung

D 1 Belange des Umweltschutzes

D 1.1 Bodenschutz

Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die einschlägigen Regelwerke, wie
z.B. DIN 1054, DIN 4020, DIN EN 1997-1 und-2, DIN 4124, sind zu beachten. Bei allen Bodenarbeiten
sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.

Im Bereich des Plangebietes kann das natürliche Radonpotenzial lokal erhöht sein. Es wird daher
empfohlen, bei Neubauten darauf zu achten, dass eine durchgängige Betonfundament- platte erstellt
wird und der DIN-gerechte Schutz gegen Bodenfeuchte gewährleistet ist. In Kellerräumen oder 
Räumen mit erdberührten Wänden, die dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich
genutzt werden, sollte auf ausreichende (Fenster) - Lüftungen (Stoßlüften) vor allem während der
Heizperiode geachtet werden.

Zur Feststellung der konkreten Radonkonzentration im Bereich des einzelnen Bauplatzes sind 
orientierende Radonmessungen in der Bodenluft sinnvoll.

Studien des LGBs haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt Lang-
zeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da
die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt.

Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder 
Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird
deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha,
gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation
auch höher sein.

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro ausgeführt 
werden und dabei die folgenden Posten enthalten:

- Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;

- Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei

- bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes;

- Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;

- Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur

- Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen
Radonverfügbarkeit;

- Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma);

- Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Wir bitten darum, uns die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diesem in
anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen.

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmessung in der
Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum Thema Radonschutz von 
Neubauten und Radonsanierungen können dem "Radon-Handbuch" des Bundesamts für 
Strahlenschutz entnommen werden. Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden. Sie sich
bitte an das Landesamt für Umwelt (Radon@lfu.dp.de).

D 1.2 Klima

Flachdächer und flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung bis zu 20° sollen dauerhaft extensiv
begrünt werden. Dabei sollte eine mind. 10 cm starke durchwurzelbare Substratschicht vorgesehen
werden. Es sollten heimische Pflanzengesellschaften verwendet werden, z.B. Sedum-Gras-Kraut-
Begrünung.

D 1.3 Artenschutz

Für sämtliche Außenanlagen sollen insektenverträgliche, z.B. mit Natriumdampfhochdrucklampen
betriebene, Beleuchtungskörper verwendet werden.

Zum Schutz der vorhandenen Vogelwelt sollen sämtliche Rodungsmaßnahmen während der Zeit vom
01. Oktober bis 28. Februar durchgeführt werden.

D 2 Archäologische Denkmalpflege

1. Die ausführenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)
vom 23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBl.,2008,
S.301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu
melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig
gegen Verlust zu sichern.

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung nicht von
der Meldepflicht und Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe.

3. Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden
Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend
durchführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der
evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die
Maßnahmen erforderlich.

D 3 Kampfmittel

Das Vorhandensein von Weltkriegsmunition kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. 
Kampfmittelfunde gleich welcher Art, sind unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz
zu melden. Der Kampfmittelräumdienst entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Die 
Fachunternehmen sind nicht berechtigt selbstständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen und
auf öffentlichen Straßen zu transportieren.

D 4 Nebenanlagen nach § 14 BauNVO

Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von
Abwasser notwendigen, untergeordneten Nebenanlagen sowie fernmeldetechnische Nebenanlagen
und Anlagen für erneuerbare Energien gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO sind ausnahmsweise auch
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

D 5 Schutz von Leitungen / Koordination von Erschließungs- und Baumaßnahmen

Im Plangebiet befinden sich unter- und oberirdische Stromversorgungseinrichtungen, die in der 
Planzeichnung informatorisch nicht ausgewiesen sind. Die tatsächliche Lage dieser
Versorgungseinrichtungen ergibt sich allein aus der Örtlichkeit. Das Erfordernis von Maßnahmen zur
Sicherung/Änderung dieser Versorgungseinrichtungen im Zusammenhang mit Erschließungs- und
Baumaßnahmen ist frühzeitig mit dem Leitungsbetreiber abzuklären.

Der Träger der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie ist für Planung und Bau zur 
Erweiterung/Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes frühzeitig über den Beginn und Ablauf der
Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten. Bei Anpflanzungen von Bäumen und 
tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen sind die 
Abstandsvorgaben der geltenden technischen Regelwerke (z.B. „Merkblatt Bäume, unterirdische
Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen) zu beachten. Bei
Nichteinhaltung der dort angegeben Abstandsvorgaben sind auf Kosten des Verursachers, in 
Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen
(z.B. Einbau von Trennwänden) zu treffen.

D 6 Hochwasserangepasste Bauweise

Es wird empfohlen, entlang der Grenze zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche eine 
Entwässerungsrinne zu errichten, die Niederschlagswasser von den privaten Baugrundstücken 
fernhält.

Es wird eine hochwasserangepasste Bauweise, z.B. durch die Wahl von hochwasserresisten 
Materialien, empfohlen. Ferner sollten die Kellerzugänge so hergestellt werden, dass Türen nach
außen geöffnet werden können. Damit soll das Eindringen von anstehenden Niederschlagswasser
erschwert werden.

D 7 Zisternen

Es wird empfohlen, eine Zisterne zur Brauchwassernutzung in ausreichender Größe zu errichten.

C 1 Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

C 1.1 Dachform und Dachneigung

C 1.1.1 Einzelhäuser
Geneigte Dächer mit 7 – 45° Neigung

C 1.1.2 Doppelhäuser:

Geneigte Dächer mit zwingend 35° Neigung

Ausnahme

Bei gemeinsamer Errichtung von Doppelhäusern, sind gleiche Dachneigungen und Dachformen 
vorzusehen. Abweichend von den vorstehenden zwingenden Festsetzungen können dann auch 
Dachneigungen von 7 – 45° zugelassen werden.

C 1.1.3 Garagen und Nebengebäude:

Flachdach oder flachgeneigtes Dach mit 0 - 15° Neigung oder Dachform und –neigung wie beim 
Hauptgebäude

C 1.2 Dachaufbauten

Dachaufbauten (Dachgauben) sind allgemein zulässig. Die Gesamtbreite der Gauben darf auf jeder 
Gebäudeseite 1/2, die Breite jeder Einzelgaube 1/3 der Gebäudebreite, max. jedoch 4,0 m, nicht 
überschreiten.

C 1.3 Dacheinschnitte

Dacheinschnitte (Loggien) sind allgemein zulässig. Es gilt die Längeneinschränkung wie bei Ziff. 1.2.

C 1.4 Dacheindeckungen

C 1.4.1 Die Dacheindeckung ist kleinteilig und nicht reflektierend sowie nicht blendend in den Farben
Rot bis Rotbraun und Anthrazit auszuführen.
Dacheindeckungen aus Metall, Kunststoff oder Faserzementplatten sind nicht zulässig.

C 1.4.2 Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sowie Dachbegrünungen sind von der Festsetzung
C 1.4.1 ausgenommen

C2 Einfriedungen und Stützmauern (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

C 2.1 Höhe von Einfriedungen und Stützmauern

C 2.1.1 Einfriedungen und Stützmauern dürfen eine Höhe von max. 2,0 m nicht überschreiten.
Gleiches gilt für eine Kombination aus Einfriedung und Stützmauer.Stützmauern, die eine Höhe von
1,0 m überschreiten, sind zu begrünen.

Die Pflanzqualität gem. B 5.3 und die Artenliste gem. B 5.4 sind zu beachten.

B 1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

B 1.1 Allgemeine Wohngebiete

B 1.1.1 Allgemein zulässige Nutzungen
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

    sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
 - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

B 1.1.2 Nicht zulässige Nutzungen
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,

 - Tankstellen.

B 2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

B 2.1 Höhe baulicher Anlagen und Bezugspunkte

B 2.1.1 Bezugshöhe

Als Bezugshöhe gilt die Oberkante der öffentlichen Straßenverkehrsfläche an der gemeinsamen Grenze
zwischen der öffentlichen Straßenverkehrsfläche und dem maßgeblichen 
Baugrundstück in der Grundstücksmitte.

B 2.1.2 Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss (OKFF)

Zur Ermittlung der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss ist die Bezugshöhe gemäß B 2.1.1
heranzuziehen.

B 2.1.3 Traufhöhe

Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen der Bezugshöhe gemäß B 2.1.1 und dem Schnittpunkt 
zwischen Außenwand und Oberkante Dachhaut.

B 2.1.4 Gebäudehöhe

Als Gebäudehöhe gilt das Maß zwischen der Bezugshöhe gemäß B 2.1.1 und dem obers- ten 
Gebäudeabschluss (First).
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Aufstellungsbeschluss gefasst am      19.02.2016                                     
   Bekanntmachung im Amtsblatt                                                        vom    10.03.2016 (Nr. 10/2016)

1. Änderung des Aufstellungsbeschlusses gefasst                             am       12.05.2016
Bekanntmachung im Amtsblatt                                                    vom     07.07.2016 (Nr. 27/2016)

2. Änderung des Aufstellungsbeschlusses gefasst             am       18.04.2019
Bekanntmachung im Amtsblatt                                                       am       23.05.2019 (Nr. 21/2019)

Beteiligung nach § 3 Abs.1 BauGB in der Zeit                  vom        01.08.2016    
                                                                                                          bis einschließlich      02.09.2016
Bekanntmachung im Amtsblatt                                                                       vom        21.07.2016 (Nr. 29/2016)

Beteiligung nach §4 Abs.1 BauGB mit Schreiben                                               vom        12.07.2016
                                                                                                 Frist bis einschließlich        31.08.2016

Abwägung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB                                                  am       26.01.2018

Beteiligung nach § 3 Abs.2 BauGB in der Zeit                                                      vom    06.08.2018        
                                                                                                           bis einschließlich    05.09.2018
Bekanntmachung im Amtsblatt                                                                              vom    26.07.2018

Beteiligung nach § 4 Abs.2 BauGB mit Schreiben                                                vom      10.07.2018      
                                                                                                   Frist bis einschließlich      07.09.2018

Abwägung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs.2 BauGB                                            am        18.04.2019

Erneute Beteiligung nach § 4 Abs.3 BauGB mit Schreiben                                 vom      23.08.2019      
                                                                                                     Frist bis einschließlich    14.10.2019

Erneute Beteiligung nach § 4 a Abs.3 i.V.m. § 3 Abs.2 BauGB in der Zeit           vom     20.09.2019        
                                                                                                  bis einschließlich     21.10.2019
Bekanntmachung im Amtsblatt                                                                               vom     12.09.2019 (Nr. 37/19)

Abwägung nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs.2 BauGB                                                   am   28.05.2020

Satzungsbeschluss gefasst                                                                                     am  28.05.2020
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